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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
Eschweiler, 02.07.2021 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 

 
der endgültigen Herstellung der nördlich der 
Erschließungsanlage "Gartenstraße" abzweigenden 
Erschließungsanlage „Gartenstraße“ 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
29.06.2021 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die in dem rechtswirksamen Bebauungsplan 110/1. 
Änderung – Wynandsgässchen – ausgewiesene nörd-
lich der Erschließungsanlage „Gartenstraße“ abzwei-
gende Erschließungsanlage „Gartenstraße“ (Gemar-
kung Eschweiler, Flur 54, Flurstück 1141 tlw.) ist ge-
mäß § 8 der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen in der Stadt Eschweiler vom 
30.03.1990 in der derzeit geltenden Fassung endgültig 
hergestellt. 
  
Damit unterliegen die durch die vorgenannte Erschlie-
ßungsanlage erschlossenen Grundstücke der Erschlie-
ßungsbeitragspflicht gemäß § 133 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gel-
tenden Fassung. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung dieses Be-
schlusses nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-

der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.  

 
Eschweiler, 02.07.2021 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Die Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
vom 05.07.2021 

 
Der Rat der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
29.06.2021 den  
 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11 -Westlich Ro-

bert-Koch-Straße-  
 

als Satzung 

 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l. S. 
3634) in der zurzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fas-
sung mit dem im nachstehend abgedruckten Kartenaus-
schnitt dargestellten Geltungsbereich beschlossen. 
 

 
Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.  

 
Der ca. 0,41 ha große Planbereich liegt am westlichen 
Ortsrand von Dürwiss. 
 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Er-
weiterung des angrenzenden Wohngebiets um 4 Wohn-
häuser. 
 
Entsprechend § 10 BauGB liegt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan 11 -Westlich Robert-Koch-Straße- als Sat-
zung mit der Begründung ab sofort in der Abteilung Pla-
nung und Denkmalpflege der Stadt Eschweiler, 52249 E-
schweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Zim-
mer 444, dauerhaft während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme bereit. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan 11 -Westlich Robert-Koch-Straße- in Kraft. 
 
 
 

BergenIr
Hervorheben
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Hingewiesen wird auf die Vorschriften der §§ 214 und 
215 BauGB. Danach sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11 -West-
lich Robert-Koch-Straße- schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch 
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachtei-
len sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf ei-
nes Jahres seit Verkündung dieser Satzung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Eschweiler vorher gerügt worden und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, 05.07.2021 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 

 
über die Widmung von Erschließungsanlagen im Be-
reich des Bebauungsplanes 275 – Ackerstraße – für 
den öffentlichen Verkehr 
 
Durch den rechtswirksamen Bebauungsplan 275 – 
Ackerstraße – sind die Grundstücke, die den Erschlie-
ßungsanlagen 
  

1. „Elisabeth-Sous-Straße“, Gemarkung Kinzweiler, 
Flur 1, Flurstück 890, 

 

2. „Josef-Granrath-Straße“, Gemarkung Kinzweiler, Flur 
1, Flurstücke 889 und 887, 

 
3. „Von-Trips-Straße“, Gemarkung Kinzweiler, Flur 1, 

Flurstück 888 tlw., 

 
4. „Von-Trips-Straße“, Gemarkung Kinzweiler, Flur 1, 

Flurstücke 888 tlw. und 891 tlw., 
 

5. „Ackerstraße“, Gemarkung Kinzweiler, Flur 1, Flurstü-
cke 818 tlw. und 891 tlw., 

 
6. Weg nordöstlich des Baugebietes, Gemarkung Kin-

zweiler, Flur 1, Flurstücke 544, 545 tlw. und 546 
 

dienen, als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt worden. 
 

Die vorgenannten Erschließungsanlagen sind endgültig 
hergestellt. 
 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV. 
NRW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327) in 
der derzeit geltenden Fassung werden die vorgenannten 
Erschließungsanlagen für den öffentlichen Verkehr gewid-
met. 
 

Die unter 1. – 3. genannten Erschließungsanlagen werden 
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung als Gemeindestra-
ßen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Be-
reich“ gemäß § 42 Abs. 2 StVO i. V. m. Anlage 3 Abschnitt 
4 eingestuft. 
 

Die unter 4. – 5. genannten Erschließungsanlagen werden 
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung als Gemeindestra-
ßen eingestuft. 
 

Die unter 6. genannte Erschließungsanlage wird entspre-
chend ihrer Verkehrsbedeutung als sonstige Gemein-
destraße mit der Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
eingestuft. 
 

 
////    = Verkehrsberuhigter Bereich, Nrn. 1 – 3 
Unmarkierter Bereich der Flurstücke 888 und 891 = Nr. 4 
Schwarze Markierung = Nr. 5 
XXX = Fuß- und Radweg, Nr. 6 
(ALK der StädteRegion Aachen. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 


